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BUNDESPRÜFSTELLE 
für jugendgefährdende Schriften 

· Entscheidung Nr. 1583 (V) vom 13,06.1983 
bek(!!ngt[!;emacht __ im_färnde§anzeii:;er Nr. '1'16_vom_ 2Q.06.198~···-

Antragsteller:. 

Bevollma'.chtigter Vertreter: 
J. Braun 

VerfaJ.E2.B.S beteJ.ligt e: 
1; 

2·, 

Landesar bei ts gem.ei nschaft der 
freien Wohlfahrtspflege 
Leisewi tzstr. 26. 
3000 Hannover 1 

Az.: 2041 - 51 631/1 

.. 
Die Bundesprüfstelle hat auf Antrag vom 25.4,1983 am 13.06,1983 
gemäß § 15a G;iS im vereinfachten Verfahren in der Besetzung mit: 

1 

Stellvirtr. Vorsitzende: 
Verleger: 

Jugendwohlfahrt: 

einstimmig beschlossen: 

'. 

"Die Säge des Todes'' 
Video-Farbfilm 
1. Video Medien Pool, 1'1Ühchen 
2. ITT Contrast Video, Pforzheim 
wird in die Liste der 
jugendgefährdenden Schri.ften 
aufgenommen. 

1, Der Video-Farbfilm "Die Säge des Tod esl! ,' Spieldauer ca. 
90 Minuten, wu.rde '1981 von den Firmen V1'1P, München, un·d 
ITT Oontrast Video, Pfor•zheim, herausgebracht. Seitdem wi.rd 
er im Videohandel zu'm Kauf und zur· Miete ab 1,-- Dl"l pro Tag 
angeboten. · 

Der zugrundeliegende gleichnamige und etwa .gleichlange Kino
spielfilm wurde 1980 in Deutschland produziert. 

Die Freiwi.llige Selbstkontrolle der Filmwirtschaf't (JJ'SK), 
Wiesbaden, hat den Kinospielfilm für Kinder u.nd J'ugendliche 
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nicht freigegeben (ab 18 Jahre, nicht. feie:rrl.1ags.t're1.). 

Die Gutachterkommissio·n der Fachzei.tsohrift ".fi1m--dienst" 
(Heft 7. vom 7.4-,1981) rät von dem Bes\.wh ·des ll'ilms m1.t folgen-
der Begründung ab: · 
·".,.Dilettantisches Ho:r•ror-Machwerk, das ohrie v1.el Logik und 
psyoholo.gische Glaubwürdigkeit nur mit de:r• a bstcißend-minuz:i,öset, 
Darstellung barbarischen Gewalttötens z.t~ inte:r.essieren· ve:i,- · 

· s.ucht. 11 

2. De:u Videofilm IIDie Säge des Todes". hat im wesentlich:en .folgen
den Inhalt: 
In eitfer S:prachenschuie, deren Anlagen deir Oomtesi,a gehfü•en ,· 
leben u.a .• ihre Nichte Manuela, ihr entstell·~er Neffe l'l;i.gue·l,; 
der vor Jahren Qin Mädchen tötete, der Lehrer Al va.ro und viele 
Schülerinnen, unter i)lnen .Angela. · · 

Manuela .spielt I1igüel Li~ be vor. und veranlaßt Al va.ro, 11iguel 
durch l'lord in Verdacht zu bringen, um Alleinerbin zu werden. 
Alvaro bringt drei Mädchen bestiali.soh ·um und tc\tet einen 
ld.ndlichen Zeugen. Ange).a betätigt sieh als Detektivin und 

· verdächtigt verschiedene Leute. 

Scliließlioh gr.eift Alvaro Angela an, die .jedoch von Migual 
ve11teidigt wird. Ku:r;z ·da nach hört l'liguel durch Zufall 
Meliuela 's Plan, Es kommt zum Finale, das dazu führt, de,ß 
sowohl Manuela· als aucb. Alva:i:"() und Migi.tel sieb. gegenseitig 
umbringen. Angela .kann sieb. retten. 

· 3. Der Antragsteller bea.n·~ragt die Indizierung des Videofilms. 
Er ist der Moinung, der Film sei im Hinblick stuf verscl::tiedehe 
Ebenen jugendgefährdend. Die detaillierte Konfrontation mit . 

. Gewalthandlungen führe zu eiqer Desebsibili.s;Lerung des BE!
tracb.ters gegenüber fictionaler und realer Gewal·t. J<:s sei 
zu befürcb.ten, daß der Film eine sehr negative Ifaltung im 
Hinbl.ick auf psychisch.Kranke zur Folge haben könne, da diese 
s eh.r pauschal und ob.ne jede Differenzierung als potentiell 
gew"!lttätig dargestellt wercten. Darüberhinaus seien einige 
Zeichnungen der dargestellten weiblichen Personen geeignet,. 
junge Mädchen und F1.•auen als all ein auf Sexuali t.ä t .Fixierte 
darzustellen. · 

Die Story des F:i.1.ins und die dahinter steckende Psychologie . 
seien wenig überzeugend. Die angeblichen psychischen Konflikte 
würden lediglich dazu benutzt, eine Reihe von Gewalthandlungen 
zu legitimieren, die eigentlich das Thema des .Films. seien. 
Die d.etaillierte Bri.l.'belität des. Films sei das eigetitlioh 
spannungstragend,J Element des Machwerks. 

Die Verfahrensbeteiligten wur.•den form-' und .fr•istgerecb.t davon 
b.enachrichtigt 1 daß tibei deq Antrag im vereinfachten Ver·fahren 
f);Ejlmäß § 15a Gjö entsch:ieden werden soll. · 
Die Verfe.hrenl'l'<;>eyeiligte zu 1) hat sich nicht gßäuße:r.t. Die 
Ver~ii,hrensbeteiligte zu 2) erhebt keine Einwiinde gegen die 
Indizierung. · · · 
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Wegen der Wfl°iteren Einzelheiten des· Saoh- LJ.nd Streitstande"i 
wird auf den Inhalt de:r Prüfakte und de.r Video'-Kassette, die 
Gegenstand des Verfahrens waren, Bezug genomm\ln· 

G_r_ü __ n._d_e 

4-, Der Video-Farbfilm "Di,i Säge des 'roctes" ist antragsgemäß nach· 
§ 15a GjS zLJ. indizieren. 

Der Antrag des · .. ··--·- ·--····--·-- ,._. , 
war zulässig.(~ 1 Abs. 3 GjS und§ 2 DVO GjS), er ist auch 
begründet (~§ '1 und 15a ·GjS). 

Der Inhalt des Films ist offenbar geeignet, Kipder und Jugend
liche sozialethisch zu desorientieren, wie das Tatbestands~ 
merkmal "sittlich z.u gefährden." in § 1 .Abs. 1 Satz 1 GjS 
auszulegen ist (ständige Rechtsprec·hung, zuletzt. BVerwGE 39, 
197). . · . . . 

Ausn·ahmetatbestände gemäß § 1 Abs. 2 GjS lagen offii"nsichtl.ich 
nicht vo:r.. 

Ein Fall von gerit1ger · Bedeutung gemäß § 2 GjS konnte sc;hon 
wegen der Schwere der von dem Film ausgehenden Jugendgefähr
dung und der Leichtigkeit, mit der auch Jugendliche angesichts 
des niedrigen Mietpreises den F.ilm erhalten kifonen, nicht an
genommen wel'd en. 

Die FSK-Entscheidung über die inhal·tsgleiche Kinospi.el:fossung 
des Films "Die Säge des .Todes" stel.lt kein Verfahrenshind,er
nis f.lir die Bundesprüfstelle dar. Dabei kann dahingestellt 
bleiben, ob die F'SK in ihrer Eigenschaft als echte' freiwillige 
Sel;bstkontrolle eine Erwachs~nenfreigabe vor•e,enomm.~n hat 
(§§ 2'+ und 25 der FSK-Grundsatze), ode:r. ob sie gemaß 
§ 6 JSchÖG im Au.ftrag der Ju,getidminister/Jugendsena·toren der 
Länder hoheitlich tä.tig geworden ist nnd den Film für Minder
jährige nicht freigegeben hat (§§ 2:7..::;:,1+ der FSK-,Grundsä·bze). 

Die Zuständigke:i.t der Bundesprüfstelle sr.gj:bt sich eindeutig 
und unbestritten aus§ 1 Abs.· 3 GjS, 

5. Der Inhalt des ve:d'ahrensgegenständlichen Videofilms wirkt . 
auf Kinder und Jugendl:i,che -verr•ohend (§ 1 Abs.".1 ·satz 2 GjS) 
un~ damit sozialethisch desorientierend. 

Dabei hat die· Bundesprüfstelle auf di.e Jug13ndlichen schlecht
hin, einschließlich dex• gefährdungsgeneigten, IE\Usgenommen 
Extremfälle (BVerwGE 39, 197) und auf die empi.risoh a bgesicher-· 

. ten Erke11ntnisse der Lern.theorie abgestellt, Der Stand .dieser 
Erkenntnisse ist zuletzt vor1 Bauer/Selg im BPS-Report 5/1981, 
s. 6 ff 
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r.eferit)rt und in den Er1.!c\uterunget1 zum GjS, herausgegeben von 
Rudolf Si;;efen, Nomos-Vfrlag, Baden-Baden, 1982, S;- 16, zusam
mengefa!H; wond en, 

1'.Jan'ach .wirken :folgende Darst.ellungsformen · besondere ve~'rohend:' 
Wenn. Gewalt um ihrer selbst willen gezefgt, .realistisch darge
stellt odex• in g;.,oßen :Stil und in epischer Breit11 geschildert 
wird, · ·. 

Der Vide.ofilm ".Die Säge des T.ode[;l II fä.llt als .extrem. brutaler 
Film, der sich durch besonders eindringliche und scheußliche 
DarstelllUlfl:ill1 von Morden he.rvortut, auch unter diese Ka·te~ 
gorien. 

Der Film besteht vor allem aus )3rutali täten grausamste.r Art, 
die von l1enschen gegen J:1enschet1 verübt werden. Zwischenhand
lungen, in ~enen keine Brütalitäten geschildert ~erden, die
nen lediglich dazu, erneute Gewalttaten vorzubereiten. 

Zu Beginn des Films ist im· Rallmen e:l.ner RUckblende e1'kennbar, · 
wie l1iguel ein. Mä.dchen tötet, das U bex• sein entstelltes Ge
sicht entsetzt; ist und schreit, als ·.et eine Vlaske abnimmt, 
während e1• Geschlechtsverkehr mit ihr haben w'ill. Er greift 
eine Schere, die herumliegt, und ·sticht .immer wieder auf das 
l1ädob.en ei.n. Blut spritzt herum. 

. . 
Nach einiger Zeit gesohi.eht der erst.e l1ord in der Schule, Ei,n 

:Messer. dµrchsticht -den Operkör:~er. eines l'lädohens v:on hinten 
nach vorn und gelangt durch qie Brustwarze wieder hinaus. 
Blut spritzt berum •. Das· .. Gesich·i; de.e Mädchens is.t ebenfalls 

· blutve;,;,echmiert. Die Kamer,x ver•harrt längere Zeit e.uf dein 
: bluti.\bers·~rö!li.ten Körpc,r und verschaf;t't dem Zuschauer die 
· Mögliohk<lit, sioh an dieser Scheuß).iohkeit zu weiden, 

Dem gleichen Zweck dient die Szene, in der (lie .blt,tige Leiche·. 
des zue;,;,at .getöte·~en Mädchens i,n eine.r Zello phan.:.HUlle steckend., 
ausgeführ•/lich gezeigt wird. Für die Handlung ist diese Sr,;ene · 
völlig unerheblich, de.. d:le bete:lligten Personen di.e I.eiche 
nich.t sehe_n. Viel!l)ehr ist sie in einem Schrank versteckt, 
in den kei.ner hineit\schaut. 

Nun folgt die Szene, in der eine Motor~reiasäge el.n. Mädchen 
ze~etiickelt, ·Das Mädchen läßt eich :frei~illig (sie glaubt.an 
einen pornographisch sadistischen Sexualverkehr) auf einen 
Steinblock·.feseeln. Dieser bewegt sich a.uf die Kreissäge zu, 
und das Mädchen wir•.d langsam. von ihr zerstückelt, $0 fällt der 
Kopf_ herab, was gut sichtbar ist. Die blutige Schnittstelle 
wird in Großi;ill.fnahme und aller Deutlichkeit gezeigt. .· 

Dann wird ein kleiner J1inge getötet, der Ze'1ge des· Motorsägen
mördes war, Er läuft auf der Straße L,nd wi:pd von dem Täter 
vorsätzlich ü.berfa.hren, so daß schließlich nur noch der 
Leichnam zu sehen ist. . . . . 
Ein drittes Mädchen wird auf die Art und Weise umgebracht, 
daß eine Art Greifzange um ihren He.ls gelegt wird, die sie 

· tötet. Auch hier wird die Angst des Mädchens in. e.:I.ler Aus-
fUhrlichkeit gezeigt, bis sie tot zusam.inenbrioht.. · 
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Erneute Gewalt wird ausgeübt, als Angela angegrif,fen wird. 
In dem Mome·nt erscheint Miguel und veNmcht, Angela zu 
verteidigen. Er wird blutig Besohl~gen. 

Nun kommt es zum Finale des .H'ilms, das eben.falls das Finale 
an ScheußJ.:lchl,eiten ist, Gewaltszen.e reiht sich an. Gewaltszene. 
Miguel dr.ingt in. ein Zimmer ein, in dem er Manuela vermutet 
und ·grei.ft versehentlich Angela ar1. Die nimmt e:Ltle Ar•t Dolch 
und durchsticht den Hals von Miguel. Gut sichtbar· ist, wie sie 

· daEl .Stichwerkz,e,:tg q_uer d1.uoh d$n Hals ,.führt und es dort stecken 
bleibt. Doch nicht genug damit, Nun greift Alvaro Angela an. 
Manuela ers\iheint m:i.t einer elektx•ischen. Heckenschere. Sie 
führt diese auf· Alvaro z,u, .da er zu viel G$ld von ihr wollte, 
und tötet iht1, indem ,:iie ihn praktisch zerfetzt und den 
Kopf absägt. Inzwischen erscheint der schwer verletzte ·11:LguE,J. 

. und greif·b Manuela an, um sie für ihrerl VerI'at zu töten. Er 
würgt sie, bis beide tot zusammenbrechen. 

Anhand der Da:cstellung dies er b:r;utalen Szenen ist erkenn bell', 
daß Gewalt in diesern Film in großem Stil und in epischer 
BJ;'e:i.te geschildert wi:rd. Tötungen auf die bestialischste AJ,t 
bestimmen die ''Handlung" des Videofilms. 

Gleichzeitig ist d:Le Gewaltdarsteilup.g um ihrer selbst willen 
erkennbar. Immer wieder verhax•rt die Kamera auf blutenden, 
toten Körpern. Insbesondere die Szene, in der Angela die 
Leichen der drei g0töteten' Mädchen findet, läP..t erkennen, 
daß es nur darum geht, Gewa.lt U!ld Gewaltopfer :Ln aller Aus
führlichkeit zu zeigen, damit sich das lüsterne Interesse 
de.r Zuschauer daran be.fr•iedigen kann, Ange J.a .findiit sowohl 
den abgeschlagenen Kopf des einen Mädchens als auch di~ Leichen 
der beiden anderen, alles ist blUtübetströmt. Auch die Tötung 
durch die Kreissäge ist breit ausgemalt, immer.wieder wird 
gezeigt, wie die Säge i.ufaßt, so daß der Zuschauer sich clara!l 
"erifreuen" kann .. 

Weiterhin wird die Gewalt auch seh1' ~eali,stisch dargestellt. 
Daß die Geschehnisse sich in Spanien der heutigen Zeit ab
spielen, schaf.ft eine gI•oP..e Realitätsnähe. Kinder können die 
Vorgä!lge in unseren Staat übertragen. In ihrer Vor•stellung 
wächst die Möglichkeit·; daß derartiges Verhalten in ihre 
unmittelbare Welt einbrechen kann. 

Der Film verschieb·b j,iglichen WertmaP..stab des ,TugendJ.ichen 
i'iir Brutalität und Grausamkeit gegenüber den Mitmem1chen. 
Während nämlich, Elternhaus und Schule sich darum bemühen, 
Kinder. und ,Jugendliche dazu zu erziehen, die Würde des 11it
menschen zu achten, wird hisr ein vollkommen menschliches 
Menschenbild präsentiert. 

6, Der Film ist offenbar geeig!let, Kinder und Jugendliche sittlich, 
zu gefährden. Di.e ,Tugendge.fäh:cdung muß klar und für den un
voreingenommenen Betrachter zweifelsfrei zutage trete,n 
(VG Köln, U.rteil vom 2,!, 5, 1979 - Az,: 10 K 1990/?8), 
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!in}l'ilm, der . wi.e oben anr,;e r,;e ben, e;ewa lttätige Ha ndiungen 
rutalster Art aneinanderi,e1h:t und dabei nur auf das lüsterne 

.·. ~nteress~ .. des Zt1s.ch61uei1s l;ln Gewalt abzielt ist offenbar · 
. Jugen.dgefahrdend ·~nd e;e~ignE'lt, Kinderp. und' J·ugE'lndlial:ien jede· 

Achtung vor der kor•pe.rliohen Unversehrtheit de.s l"Iitmenschen zu .nehmen. · · · · · · · · · · 

. Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen die Entscheidung kann·. innerha lh eines Monats ab Zustel Jung. schri ft--
1 i ,;h oder zu Protokoll der Geschäftsstelle bei.m Verwalturigsgericht in 
5000 Köln, Appel lhofpJatz, Anfechturigsklage erhoben werden, Die vor
herige Einle,gung eines Widerspruchs ·entfällt. Di.e page hat keine .auf~ 
schiebende Wirkung, Sie ist. gegen ,den Bund, vertreten durch .die Bundes-

. prüfstelle, zu richten (§§ 20 GjS, 42 VwGO). 
Außerdem können Sie innerl1alb eines Monats nach zustel lung bei der Bun- · 
desprUfstel le. Antrag· auf Entscheidung durch das 12er Gremium stellen 

. ( § 15 a Abs . 4 Gj S) . · 

r' ,' 


